
Protokoll Umweltausschuss vom 04.12.2012: 
 
 
TOP 10 (Neufassung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Havixbeck): 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die in der Anlage 4 zur Verwaltungsvorlage Nr. 137/2012 
(Synopse) aufgeführte Präambel zur Neufassung der Gebührensatzung redaktionell überarbeitet 
wurde.  
Die Präambel lautet demnach wie folgt; die Änderungen sind in fett aufgeführt: 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 
687) und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW 1995 S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV NRW S. 185) hat der Rat der Gemeinde Havixbeck 
in seiner Sitzung am 20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Gebührenbedarfsberechnung für die Schmutz- und 
Niederschlagswasserentsorgung und der Synopse zur Neufassung der Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung und beschließt nach Beratung den Erlass  der Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung in der neuen Fassung, gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 137/2012, 
unter Berücksichtigung der redaktionellen Änderungen in der Präambel. Die kalkulierten 
Ansätze der Gebührenberechnung sind in den Haushaltsplan 2013 zu übernehmen. 
 
 
 
 
TOP 11 (Abfallgebühren 2013): 
 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die in der Anlage 3 zur Verwaltungsvorlage Nr. 130/2012 
(Entwurf zur Satzung) aufgeführte Präambel zur Neufassung der Gebührensatzung redaktionell 
überarbeitet wurde.  
Die Präambel lautet demnach wie folgt; die Änderungen sind in fett aufgeführt: 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.7.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV NRW. S. 474) und 
der 33 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV 
NRW S. 687) sowie des § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Havixbeck 
vom 16.12.2012 hat der Rat der Gemeinde Havixbeck in seiner Sitzung vom 20.12.2012 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat beschließt nach Beratung und in Kenntnis der vorliegenden Gebührenkalkulation 
vom 08.11.2012 die in der Anlage beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung der Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgung der Gemeinde Havixbeck (Text s. 
Anlage), gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 130/2012, unter Berücksichtigung der 
redaktionellen Änderungen in der Präambel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 12 (Gebühren für den Friedhof Havixbeck): 
 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die in der Anlage 2 zur Verwaltungsvorlage Nr. 138/2012 
(Entwurf zur Satzung) aufgeführte Präambel der Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde 
Havixbeck redaktionell überarbeitet wurde.  
Die Präambel lautet demnach wie folgt; die Änderungen sind in fett aufgeführt: 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. Oktober 2012 
(GV NRW. S. 474) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.12.2011 
(GV. NRW S. 687) hat der Rat der Gemeinde Havixbeck in seiner Sitzung am 20.12.2012 folgende 
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Havixbeck 
beschlossen: 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung: 
 
 
 
Der Gemeinderat beschließt nach Beratung in Kenntnis der Gebührenkalkulation für den Friedhof 
vom 21.11.2012 die in der Anlage zu dieser Verwaltungsvorlage beigefügte 3. Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für den Friedhof der Gemeinde Havixbeck, gemäß 
Verwaltungsvorlage Nr. 138/2012, unter Berücksichtigung der redaktionellen 
Änderungen in der Präambel. 
 
 
 
 
 


